
 Darauf kommt es an.

Damit Ihnen wohnumfeldverbessernde Maßnahmen bewilligt werden, müssen Sie als pflegebedürftige 
Person mindestens Pflegegrad 1 zuerkannt bekommen und einen entsprechenden Antrag bei Ihrer Pflege-
kasse gestellt haben. Die Umbaumaßnahmen müssen in Ihrer Wohnung oder in dem Haushalt, in dem Sie 
leben, ausgeführt werden. 

Die Pflegekasse unterstützt Sie finanziell, wenn:
• Ihnen eine eigenständige Lebensführung ermöglicht oder diese wiederhergestellt wird,
• die häusliche Pflege für pflegende Angehörige oder andere Pflegepersonen ermöglicht wird, 
• die häusliche Pflege deutlich erleichtert wird. 

 Was steht mir zu?

Für jede bauliche Maßnahme wird von der Pflegekasse ein Zuschuss von maximal 4.000 Euro gewährt. 
Sind nach einer durchgeführten Umbaumaßnahme weitere Änderungen notwendig, so kann der Betrag 
von 4.000 Euro auch ein weiteres Mal in Anspruch genommen werden, wenn sich die Pflegesituation der 
pflegebedürftigen Person erheblich verschlechtert hat. Dazu muss ein erneuter Antrag bei der Pflegekasse 
gestellt werden.

Hier einige Beispiele für wohnumfeldverbessernde Maßnahmen:
• ein behindertengerechter Umbau des Badezimmers (z. B. Einbau einer barrierefreien Dusche)
• die Verbreiterung von Türen
• die Entfernung von Tür- oder Balkonschwellen in Wohnungen 

Wie passe ich eine Wohnung bei eingeschränkter 
Bewegungsfreiheit und Pflegebedürftigkeit an?

 Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen

Türschwellen oder schmale Türen in der Wohnung behindern Ihre Bewegungsfreiheit? Der Einstieg in 
die Badewanne ohne fremde Hilfe ist Ihnen nicht mehr möglich? Treppen in der Wohnung sind für Sie 
unüberwindbar geworden? Die Pflegeversicherung unterstützt Sie dabei, Ihre Wohnung entsprechend 
Ihrer persönlichen Situation umzubauen.
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Hinweis: Kein Anspruch auf einen Kostenzuschuss durch die Pflegekasse besteht in Alten- und Pflege-
heimen sowie in Wohnanlagen, wie zum Beispiel Betreutem Wohnen. 



• der Einbau einer Rampe, um das Haus selbstständig mit dem Rollstuhl zu verlassen, sowie eines Treppen-
lifters, um selbstständig Stockwerke zu überwinden oder das Haus zu verlassen

• der Umbau von Möbeln (z. B. elektrisch absenkbare Hängeschränke in der Küche bei Rollstuhlfahrerinnen 
und -fahrern)

• der Umzug aus einer Obergeschoss- in eine Erdgeschosswohnung

Mehrere Pflegebedürftige in einer gemeinsamen Wohnung
Wenn mehrere pflegebedürftige Personen in einer gemeinsamen Wohnung leben, hat jede einzelne Person 
einen Anspruch auf bis zu 4.000 Euro. Es gilt jedoch die finanzielle Obergrenze pro Wohnung von bis zu 
16.000 Euro. Leben mehr als vier pflegebedürftige Personen in dieser Wohnung, so wird dieser Höchst-
betrag anteilig auf die anspruchsberechtigten Personen aufgeteilt.

 Was muss ich tun?

Möchten Sie einen Zuschuss für wohnumfeldverbesserende Maßnahmen erhalten, muss vor dem Baubeginn 
ein Antrag bei der Pflegekasse der pflegebedürftigen Person gestellt werden. Dem Antrag sollte eine kurze 
Begründung des Vorhabens beigefügt werden. Außerdem benötigt Ihre Pflegekasse den Kostenvoranschlag 
einer Baufirma. Ebenso ist eine schriftliche Zustimmung für die Umbaumaßnahme von der Vermieterin/vom 
Vermieter vorzulegen. Möglicherweise wird der Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK) eine 
Wohnortprüfung vornehmen, um zu sehen, ob mit der Umbaumaßnahme auch das gewünschte Ziel er-
reicht werden kann. Nach Prüfung bekommen Sie von der Pflegekasse eine Übernahme- oder Ablehnungs-
erklärung für die Umbaumaßnahme. 

Unter bestimmten Umständen können außer der Pflegekasse auch andere Kostenträger zur Finanzierung 
hinzugezogen werden, beispielsweise das Versorgungsamt, Sozialamt oder auch berufliche Rehabilitations-
träger.

Tipp: Über weitere finanzielle Fördermöglichkeiten zum altersgerechten Umbau können Sie sich beispiels-
weise bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) informieren: www.kfw.de.

Diese Informationen entsprechen den gesetzlichen Vorgaben der Pfl egeversicherung mit Stand: 01.01.2017.

Dieses Merkblatt dient der weiteren Information nach der Pflegeberatung.
Gern stehen wir Ihnen für weiterführende Gespräche zur Verfügung.

Telefonberatung: 080060 70110
Onlineberatung: www.awo-pflegeberatung.de

awo-pflegeberatung.de

Wichtig: Umbaumaßnahmen in Mietwohnungen, die unter Umständen die bauliche Substanz des Gebäu-
des verändern (z. B. der Ausbau der Badewanne und der Einbau einer Dusche), müssen vorher mit der 
Vermieterin/dem Vermieter abgesprochen werden. Dabei ist wichtig, dass Sie schriftlich von der Rück-
bauverpflichtung entbindet werden, damit Sie beispielsweise nach dem Auszug aus der Wohnung die 
Badewanne auf eigene Kosten nicht wieder einbauen müssen.

Hinweis: Der MDK macht sich zum Zeitpunkt der Begutachtung ein Bild von Ihrer Wohnsituation und do-
kumentiert die erforderlichen Maßnahmen zur Verbesserung und Veränderung der Pflegesituation. Diese 
können von der Pflegekasse als eine wohnumfeldverbessernde Maßnahme gewertet  werden. Die Pfle-
gekasse ist verpflichtet, pflegebedürftige Personen kostenlos zu wohnumfeldverbessernden Maßnahmen 
zu beraten oder auch örtliche Wohnberatungsstellen damit zu beauftragen. Nutzen Sie dieses Angebot.


